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Abkürzungsverzeichnis

ETH Eidgenössische Technische Hochschule
BFS Bundesamt für Statistik
EU Europäische Union
StPO Strafprozessordnung
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
AuG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)
PKS Polizeiliche Kriminalstatistik

EPF École polytechnique fédérale
OFS Office fédéral de la statistique
UE Union européenne
CPP Code de prodédure pénale
CP Code pénal suisse
LEtr Loi fédérale sur les étrangers
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
SPC Statistique policière de la criminalité
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Diskussion über Gewalt insbesondere von Jugendlichen und Ausländern steht oft im
Zusammenhang mit tödlich oder mit schwersten Verletzungen endenden Einzelfällen,
von denen es auch im Berichtsjahr 2008 einige gab. Aber auch die Wissenschaft befasst
sich vermehrt mit diesem Phänomen. Eine Studie der kriminalistischen Institute der
Universitäten Zürich und Lausanne stellte fest, dass die Zahl der brutalen Gewalt- und
Sexualdelikte in der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren stark angestiegen ist. Bei
einigen Gewaltdelikten belegt die Schweiz gemäss dieser internationalen Studie heute
sogar einen Spitzenrang. Solche Delikte sind gemäss Projektleiter Martin Killias auch ein
Migrantenproblem, indem sie oft von Jugendlichen mit Wurzeln im Balkan begangen
werden. Andere Untersuchungen in den Notfallstationen von Spitälern belegten eine
starke Zunahme nicht nur der Einlieferungen infolge von Schlägereien, sondern auch
der dabei erlittenen schweren Kopfverletzungen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.03.2008
HANS HIRTER

Die erst am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Schweizerische Strafprozessordnung
(StPO), in welcher erstmals das formale Strafrecht gesamtschweizerisch geregelt wird,
war bereits Gegenstand heftiger Kritik. So wollte Staatsrechtsprofessor Martin Killias
gegen die Strafprozessordnung vorgehen. Seiner Ansicht nach mache sie Gerechtigkeit
zur Geldfrage und gewähre den Opferschutz nur ungenügend. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.04.2011
NADJA ACKERMANN

Innere Sicherheit

Am 17. Januar 2019 reichte das Komitee für das Referendum gegen die Übernahme der
EU-Waffenrichtlinie bei der Bundeskanzlei nach eigenen Angaben fristgerecht gut
125'000 beglaubigte Unterschriften ein. Der Bundesrat setzte die Volksabstimmung auf
den 19. Mai 2019 an.
In der Presse wurde unterdessen über die Erfolgschancen des Referendums spekuliert.
Einerseits seien in den letzten Jahren immer mehr Waffenerwerbsscheine beantragt
worden, was auf eine Aufrüstung in der Bevölkerung hinweise, andererseits nähmen
jedoch nur noch rund 10 Prozent der Armeeangehörigen nach Dienstende ihre Waffe
mit nach Hause, was auf ein abnehmendes Interesse an Waffen hindeute. 2004 seien es
noch über 40 Prozent der entlassenen Armeeangehörigen gewesen, welche die
Dienstwaffe übernahmen, wie der «Blick» berichtete. Laut einer Studie des
Kriminologen Martin Killias, die von der NZZ aufgegriffen wurde, habe auch der Anteil an
Haushalten, die über eine Waffe verfügten, von 35 Prozent im Jahr 2000 auf 23 Prozent
im Jahr 2015 abgenommen. Die Sicherheitsstudie 2018 der ETH zeigte indes beim
Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung keinen abnehmenden Trend, im Gegenteil:
2018 fühlten sich 95 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sicher, so viele wie nie
seit den 1990er-Jahren. All dies deute darauf hin, dass tendenziell immer weniger Leute
immer mehr Waffen kauften, resümierte die NZZ. Wie es um die Bedeutung der vom
Referendumskomitee betonten Schweizer Waffentradition tatsächlich steht, wird sich
am Abstimmungstermin zeigen.
Auf der Befürworterseite des angepassten Waffengesetzes äusserten sich die CVP und
die FDP dahingehend, dass keine Partei den Lead im Abstimmungskampf übernehmen
werde. Statt des für die bürgerlichen Parteien sonst typischen, orchestrierten
Vorgehens wolle man je auf die eigenen Zielgruppen fokussieren. Das fixe Lead-System
sei nicht mehr zeitgemäss, begründete FDP-Sprecher Martin Stucki dieses Vorgehen
gegenüber dem Tages-Anzeiger. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.01.2019
KARIN FRICK
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Kriminalität

Der im Vorjahr vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für ein
Sistieren des Laufens der zehnjährigen Verjährungsfrist bei sexuellen Delikten mit
Kindern bis zum 18. Altersjahr der Opfer rief ein gemischtes Echo hervor. Die beiden
Strafrechtler Martin Killias und Guido Jenny, aber auch die SP befürchteten, dass es bei
einer derart verlängerten Verjährungsfrist zu Fehlurteilen kommen könnte und die
Gefahr von verleumderischen Anzeigen bestehen würde. Neben der SP zeigte sich auch
die SVP skeptisch. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.09.1999
HANS HIRTER

Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), welche seit 2009 in revidierter Form jährlich
erscheint, stellte im Jahr 2015 nach einem erneuten Rückgang um 7.3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr den tiefsten Stand der Widerhandlungen gegen das StGB seit der
Revision der Statistik fest. Mit einem Anteil von knapp 69 Prozent machten auch 2015
die Vermögensstraftaten den Grossteil aller Straftaten gegen das StGB aus. Dass das
unter den Überbegriff Vermögensstraftaten fallende Delikt des Diebstahls mit all seinen
Unterkategorien wie Einbruch-, Taschen- oder Fahrzeugdiebstahl 2015 rückläufig war (-
11.9%), spiegle sich folglich in den Gesamtzahlen wieder, so das BFS. Insbesondere bei
den Einbruchdiebstählen war im Vorjahresvergleich mit 19 Prozent ein Rekordminus zu
beobachten. Auch die Zahl der Einschleichdiebstähle war 2015 um 11 Prozent
zurückgegangen. Diese Entwicklungen seien auf die bessere Sensibilisierung der
Bevölkerung, die verstärkte Polizeipräsenz sowie den weiterhin sinkenden Goldpreis
zurückzuführen, so die Einschätzung des emeritierten Strafrechtsprofessors Martin
Killias in einem Interview mit dem St. Galler Tagblatt. Es gab 2015 allerdings auch
Tatbestände, bei welchen eine Zunahme der Widerhandlungen gegen das StGB zu
beobachten war; namentlich Betrugsfälle und Fälle von Veruntreuung nahmen im
Vergleich zu 2014 um rund 24 Prozent zu. 
Nachdem die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte ein Jahr zuvor ein Rekordtief erreicht
hatte, stieg diese 2015 erneut an (2014: 41; 2015: 57), dies insbesondere im häuslichen
Bereich (+57%). Auch Gewalt und Drohung gegen Beamte war von 2567 auf 2808 Fälle
(+9.4%) angestiegen. Wie der Sonntags-Blick schrieb, sei insbesondere eine Zunahme
von Beschimpfungen und damit eine Abnahme des Respekts gegen Amtspersonen zu
beobachten.
Eine Neuerung in der Kriminalstatistik 2015 war die Berechnung von Häufigkeitszahlen
für eine Auswahl von Gewalt- und Vermögensstraftaten in Kantonen und Städten mit
mehr als 30'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. So waren im Jahr 2015, was
Gewaltstraftaten anbelangt, Freiburg, Basel und Biel die «gefährlichsten Städte», wie
der «Blick» folgerte. Die «sichersten Städte» waren hingegen Köniz, Thun und Chur. Die
Gefahr von Einbruch- und Einschleichdiebstählen war in Neuenburg, Genf und
Lausanne am grössten. Während in Neuenburg die Zahl gegenüber 2014 zugenommen
hatte, waren die Zahlen der beiden letzten Städte rückläufig. Am wenigsten Einbruch-
und Einschleichdiebstähle wiesen 2015 Uster, Lugano und Schaffhausen auf.  
Straftaten im Zusammenhang mit dem BetmG (+6.3%) verbuchten 2015 einen Anstieg
gegenüber dem Vorjahr. Die Tatbestände der Sicherstellung (+7.5%), des Schmuggels
(+122.4%) sowie des Anbaus und der Herstellung von Betäubungsmitteln (+45.0%),
hatten 2015 im Vergleich zum Vorjahr allesamt zugenommen. Während der Konsum
stabil geblieben war, war eine leichte Abnahme des Handels mit Betäubungsmitteln
festzustellen (-4.6%). 
Nachdem die Zahl der Widerhandlungen gegen das AuG 2014 rückläufig gewesen war,
nahm sie 2015 wieder zu (+6.7%). Diese Entwicklung sei auf die Zunahme der
rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts (+10.7%)
zurückzuführen, schloss das BFS in seinem Bericht.
Auch 2015 war die Zahl der Beschuldigten im Zusammenhang mit dem StGB gesunken.
In Bezug auf die Altersgruppen  zeigte sich dies vorwiegend in einem erneuten
Rückgang der Zahl von minderjährigen Beschuldigten (-10.5%). Dies sei auf veränderte
Lebensgewohnheiten zurückzuführen; Jugendliche sässen heutzutage viel häufiger vor
dem Computer, so Killias im St.Galler Tagblatt. Auch bei den jungen Erwachsenen (18-
bis 24-Jährige; -3.8%) sowie bei den übrigen Altersgruppen waren die Werte rückläufig;
bei Ersterer handelte es sich sogar um den tiefsten Wert seit der Statistikrevision 2009.
Dieselbe Aussage traf das BFS zudem auch für die Zahl von Beschuldigten aus dem
Asylbereich (-18.7%). 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.03.2016
CATALINA SCHMID
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